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STEINEGG

HAMBERG
SCHELLBRONN

NEUHAUSEN

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Starkregenanalyse
Am kommenden Montag findet um 
18:00 Uhr ein Online-Vortrag statt. 
Interessierte können gerne daran teil-
nehmen.

Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Lärmaktionsplan in 
der Gemeinde Neuhausen
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Die nächste Sitzung des 
Bauausschusses findet am 
12. April 2022 um 19.30 Uhr 
in der Monbachhalle statt

 Ab sofort können Sie Ihr 
Kind online für einen Be-
treuungsplatz vormerken.

Fo
to

: M
r_

Tw
ist

er
/iS

to
ck

/Th
in

ks
to

ck
Fo

to
:  H

ar
ry

Hu
be

r/
iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s



Seite 2 / Nummer 13 Donnerstag, 31. März 2022Mitteilungsblatt Neuhausen

 
Liebe Eltern, 
 
unser Ziel ist es, allen Kindern in unserer Gemeinde eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung 
anbieten zu können. Aus diesem Grund ist es für uns ein wichtiges Anliegen, den Betreuungs-
bedarf abzufragen. Dies erfolgt in unserer Gemeinde ab sofort mit Hilfe der neuen „Kita-
Vormerkliste“. Den Link und alle weiteren Informationen zum Verfahren finden Sie ab sofort auf 
unserer Homepage unter www.neuhausen-enzkreis.de. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind 
frühestens ab der Geburt für einen Betreuungsplatz vormerken können.  
 
Die neue „Kita-Vormerkliste“ eröffnet uns die Möglichkeit, das Betreuungsangebot in unserer 
Gemeinde künftig langfristig zu planen und entsprechend der Nachfrage bedarfsorientiert 
auszugestalten.  
 
Bitte sind Sie so nett und melden uns Ihren Betreuungsbedarf über die neue „Kita-Vormerkliste“ bis 
spätestens zum 30. April 2022, damit wir im Anschluss unsere erste Auswertung und die 
Bedarfsplanung 2022/23 erstellen können. Die anonymisierte Auswertung wird sowohl in der 
nächsten öffentlichen Sitzung des Jugend-, Schul- und Sozialausschusses am 17. Mai 2022 in der 
Monbachhalle vorgestellt als auch in unserem örtlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht.  
 
Bitte beachten Sie, dass ab sofort in den Einrichtungen keine Anträge für Krippen- und 
Kindergartenplätze mehr angenommen werden, da diese durch die neue „Kita-Vormerkliste“ 
ersetzt werden. Alle Anträge, die den Einrichtungen bereits vorliegen, werden in den nächsten 
Wochen abgearbeitet. 
 
Die verbindliche Zusage für einen Kindergartenplatz erhalten Sie ab sofort sechs Monate vor dem 
gewünschten Aufnahmedatum von dem aufnehmenden Kindergarten.  
 
Sollten Sie Fragen zu unserer neuen „Kita-Vormerkliste“ oder Probleme bei der Vormerkung Ihres 
Kindes haben, steht Ihnen Frau Kathrin Graze telefonisch unter 07234 951011 immer dienstags 
und donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder per E-Mail unter kita-vormerkung@neuhausen-
enzkreis.de gerne zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 
 
Dr. Sabine Wagner 
Bürgermeisterin 
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Amtliche Bekanntmachungen

 Plakat: Katja Röhl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Neuhausen im Enzkreis (ca. 5.300 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

staatl. anerkannte Erzieher oder Kinderpfleger 
bzw. pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG (m/w/d) 

in Voll-  oder Teilzei t  (mind. 50%) und unbefristet  
für Krippengruppe und im VÖ-Bereich 

 
 

 

WIR ERWARTEN: 
 

 

·  Eine abgeschlossene Qualifikation nach § 7 KiTaG 

·  Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit Kindern und Eltern 

·  Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Flexibilität 

·  Identifikation mit unserem pädagogischen Konzept und Umsetzung in der täglichen Arbeit 

 

 
 

IHRE AUFGABEN: 

 

·  Erziehung und Förderung der Kinder 

·  Planung und Umsetzung pädagogischer Aktivitäten 

·  Beurteilung von Entwicklungsstand, Motivation und 

 Sozialverhalten 

·  Führung von Entwicklungs- und Elterngesprächen 

 

WIR BIETEN: 

 

·  Eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle 

·  Ein engagiertes, motiviertes Team und ein 

angenehmes Arbeitsklima 

·  Eine vielseitige verantwortungsvolle Tätigkeit 

·  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

·  Leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-SuE 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  

bis spätestens 14.04.2022 per E-Mail an roehl@neuhausen-enzkreis.de 
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 Plakat: Katja Röhl

 

  

 
Die Gemeinde Neuhausen sucht als Verstärkung des Rathausteams zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein 

 

Kassenverwalter (m/w/d) 
gemäß § 93 GemO 

 

 
IHRE AUFGABEN: 

 

·  Eigenverantwortliche Führung aller Kassengeschäfte 

·  Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses, der Tagesabschlüsse sowie der Kassenrechnung 

·  Mitwirkung bei der Jahres- und Haushaltsrechnung 

·  Durchführung des Mahn-, Beitreibungs- und Vollstreckungswesens 

 

Mit der Stelle ist als Nebentätigkeit (450-Euro-Basis) die Übernahme der Kassenverwaltung 

des Zweckverbandes Wasserversorgung verbunden. 

 

Änderungen in der Aufgabenzuordnung bleiben vorbehalten. 
 

 
 

WIR ERWARTEN: 

 

·  Eine abgeschlossene Ausbildung als  
 Verwaltungsfachangestellter oder eine gleichwertige
 Qualifikation 

·  Hohes Maß an Selbstständigkeit und Engagement 

·  Sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

·  Kenntnisse in SAP sind von Vorteil 

 

 

 

WIR BIETEN: 

 

·  Eine unbefristete, verantwortungsvolle und 
vielseitige Tätigkeit in einer bürger- und 
serviceorientierten Verwaltung mit einem 
Beschäftigungsumfang von 70% 

·  Eine Eingruppierung nach EG 6 TVöD 

·  Hohe Eigenverantwortung und Freiräume sowie 
einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz 

·  Ein engagiertes, motiviertes Team und ein 
angenehmes Arbeitsklima 

·  Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  

bis spätestens 19.04.2022 per E-Mail an roehl@neuhausen-enzkreis.de 
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Beschlussveröffentlichung

Beschlussfassung 
aus der Sitzung des Bauausschusses 
vom 22.03.2022

Hinweis:
Die Verwaltungsbeilagen und Anlagen zur Sitzung können 
im Internet unter https://neuhausen-sitzungsdienst.komm.
one/bi/ info.asp eingesehen werden.

TOP 1 Fragen der Zuhörer
Von den anwesenden Zuhörern wurden keine Fragen gestellt.

TOP 2 Vorberatung über die Durchführung eines Planungs-
wettbewerbs zur Errichtung eines Seniorenparks im Be-
reich des geplanten Baugebietes "Herzbohnengarten" im 
Ortsteil Steinegg
Vorlage: 2022/BA/026
Die Verwaltung schlägt vor, im Bereich des geplanten Bau-
gebietes „Herzbohnengarten“ im Ortsteil Steinegg einen Se-
niorenpark mit Mehrgenerationenhäusern zu errichten.
Im Hinblick auf die Umsetzung des Projekts erscheint es 
sinnvoll, zunächst im Rahmen eines Planungswettbewerbs 
ein städtebauliches Gesamtkonzept erstellen zu lassen.
Dies kann in Form einer Mehrfachbeauftragung von ausge-
wählten Architekten oder aber im Rahmen eines Architekten-
wettbewerbs nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe 
(RPW) durchgeführt werden. Sofern bei einem Architekten-
wettbewerb das voraussichtliche Honorar den Schwellenwert 
von 215.000 Euro überschreitet – was im vorliegenden Fall 
bei einer zu überplanenden Fläche von ca. 1,2 ha zu er-
warten ist – kommt öffentliches Vergaberecht zur Anwen-
dung und die Gemeinde ist als öffentlicher Auftraggeber 
zu einer europaweiten Ausschreibung der Architektenleistung 
verpflichtet.
In diesem Zusammenhang könnte überlegt werden, den Pla-
nungswettbewerb als Investorenwettbewerb zu gestalten, bei 
dem sich Investor und Architekturbüro gemeinsam bewer-
ben. Dies hätte den Vorteil, dass ein Planentwurf später 
auch wirtschaftlich umsetzbar ist.
Es war geplant, dass Frau Aleksandra Gleich, Rechtsan-
wältin und Architektin, bei der Sitzung anwesend ist und 
die beigefügte Präsentation vorstellt. Leider ist Frau Gleich 
zur Sitzung nicht erschienen, weshalb die Vorsitzende und 
Hauptamtsleiter Lutz die beiden möglichen Varianten näher 
vorgestellt haben und hierbei insbesondere auf den Verlauf, 
Zeitdauer, Kosten sowie Vor- und Nachteile der beiden vor-
genannten Wettbewerbsverfahren eingegangen sind.
Frau Dr. Wagner schlägt vor, dass Frau Gleich die bei-
den Verfahren in der nächsten Gemeinderatssitzung am 29. 
März 2022 vorstellt und Fragen dazu beantwortet, damit 
der Gemeinderat entscheiden kann, ob und ggfs. welches 
Planungsverfahren angewendet werden soll.

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens zu den vorliegenden 
Baugesuchen 
Vorlage: 2022/BA/028
Für folgende Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt:

Errichtung Dachgauben und Balkon im Dachgeschoss des 
bestehenden Wohngebäudes
Ortsteil Hamberg     Flst.Nr. 2655
         Siedlungsstraße 3

Errichtung eines Wohnhauses mit Garage
Ortsteil Hamberg     Flst.Nr. 2808
         Robert-Schumann-Straße 14

TOP 4 Verschiedenes
4.1 Spielturm Freibad: Die Verwaltung schlägt vor, folgenden 
Spielturm zur Aufwertung des Freibadgeländes zu beschaffen:

Fortsetzung Seite 7

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxen
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67, 75179 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo./Di./Do.    19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi.      14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr.      16.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa./So., Feiertag  08.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 116 117
(Telefonische Terminabsprache sinnvoll)
Mi.      15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Fr.      16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa./So., Feiertag  08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Internet 
unter:
www.notfallpraxis-pforzheim.de

Notruf der Integrierten Leitstelle des DRK Pforzheim und 
den Enzkreis e.V. (Berufsfeuerwehr und DRK Pforzheim-
Enzkreis e.V.) lautet 112 (Euronotruf)

Bei Krankentransporten sitzend/liegend lautet die Ser-
vicenummer 19 222 mit dem Handy: Vorwahl 07231.

Zahnärztlicher Notfalldienst der Zahnärztekammer
Die für die Wochenenden und Feiertage für den Notdienst 
eingeteilten Zahnärzte sind bei der Zahnärztekammer un-
ter der Rufnummer 0621 - 38 000 818 zu erfragen.

Wochenenddienst der Apotheken

Samstag, den 02. April 2022
Falken-Apotheke, Pforzheimer Str. 24, 
Pforzheim-Büchenbronn, Tel. 07231 / 7840 873
Central-Apotheke (PF-Fußgängerzone), 
Westliche 32, Pforzheim, Tel. 07231 / 106 064

Sonntag, den 03. April 2022
Center-Apotheke, Wilferdinger Höhe, 
Wilhelm-Becker-Str. 15, Pforzheim, Tel. 07231 / 4439 433

Impressum:
Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuhausen
Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Neuhausen
Druck & Verlag:
NUSSBAUM MEDIEN Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Merklinger 
Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 525-0, Telefax 07033 2048.
Internet: www.nussbaum-medien.de
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Verantwortlich für den amtlichen Teil sowie alle sonstigen Verlaut-
barungen und Mitteilungen: Bürgermeisterin Dr. Sabine Wagner,  
Pforzheimer Straße 20, 75242 Neuhausen oder sein Vertreter im 
Amt. Telefon 07234 9510-11, Fax 07234 9510-50, E-Mail: sekre-
tariat@neuhausen-enzkreis.de
Die Redaktion behält sich bei Textbeiträgen Änderungen 
oder Kürzungen vor. Für unverlangte Manuskripte und Fotos wird 
keine Haftung übernommen.
Redaktionsschluss: Montags 23.59 Uhr (wenn nicht anders lautend 
im vorhergehenden Mitteilungsblatt erwähnt). Verantwortlich für 
„Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus Nuss-
baum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.
Anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
Bezugspreis: halbjährlich € 21,25.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Diese Ausgabe erscheint auch online
Das eBlättle ist nur mit einem gesonderten Zugang zu lesen.
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Wichtige Telefonnummern IM NOTFALL

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarztwagen 112

Polizei 110

Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum und Helios Klinikum 116 117

Krankentransport sitzend/liegend 19222 mit dem Handy 07231

Störungsstelle Strom – Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Gas - Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Wasser - Netze BW 07051 790345274

Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Zentrale: 07234/9510-0 Sprechzeiten:  
Fax: 07234/9510-50 Montag - Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Internet www.neuhausen-enzkreis.de Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
E-Mail:

Adresse:

mail@neuhausen-enzkreis.de

Pforzheimer Str. 20,  
75242 Neuhausen

Ihre Ansprechpartner:
Zimmer Bereich Name Durchwahl E-Mail

07 (0G) Bürgermeisterin Dr. Sabine Wagner 9510-10 wagner@neuhausen-enzkreis.de

08 (OG) Vorzimmer/Sekretariat/  
Mitteilungsblatt

Hannelore Lorenz 9510-11 sekretariat@neuhausen-enzkreis.de

05 (EG) Leiter Hauptamt/Bauamt Joachim Lutz 9510-20 lutz@neuhausen-enzkreis.de

06 (EG) Nora Voll 9510-21 voll@neuhausen-enzkreis.de

01 (EG) Melde-/Gewerbe-/Passamt/ 
Fundbüro

Beate Ostenrieder 9510-13 meldeamt@neuhausen-enzkreis.de

02 (EG) Standesamt/Versicherungsamt/
Friedhofswesen

Andrea Volkert
Marion Geßl

9510-23
9510-26

standesamt@neuhausen-enzkreis.de
gessl@neuhausen-enzkreis.de

04 (EG) Ordnungsamt/Straßen- und
Gebäudeunterhaltung

Stephan Banschbach 9510-24 banschbach@neuhausen-enzkreis.de

03 (EG) Grundbucheinsichtstelle/  
Bauanträge

Oliver Herr 9510-25 herr@neuhausen-enzkreis.de

16 (DG) Leiter Kämmerei Ralf Hildinger 9510-34 hildinger@neuhausen-enzkreis.de

12 (OG) N.N. 9510-30

11 (OG) Grundsteuer Jürgen Hermann
Heike Schmidt

9510-31 hermann@neuhausen-enzkreis.de 
schmidt@neuhausen-enzkreis.de

09 (OG) Gemeindekasse/Gebühren Kathrin Wendt 9510-32 wendt@neuhausen-enzkreis.de

10 (OG) Personalamt/Hundesteuer/
Wasser/Abwasser

Katja Röhl 9510-33 roehl@neuhausen-enzkreis.de

Furtstr. 11 Leiter Bauhof Patrick Raisch 942800 oder
01727183316

bauhof@neuhausen-enzkreis.de

Wassermeister N.N.
Bereitschaftsdienst Bauhof außerhalb der üblichen Dienstzeiten
Störungen Wasserversorgungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten 0172 7183265

Freibadweg 2 Leiter Freibad Steffen Busch 1277

Polizeiposten Tiefenbronn 4248

06 (EG) Sprechzeiten Forstdienststelle Revierleiter  
Alexander von Hanstein

01752234630 alexander.von.hanstein@enzkreis.de

entfallen bis auf Weiteres
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Der Spielturm kostet rund 14.800 EUR und bietet umfang-
reiche Spiel- und Klettermöglichkeiten. Auf Rückfrage aus 
dem Gremium teilt die Vorsitzende mit, dass die Kosten 
dafür nicht im Haushalt vorgesehen sind, aber grundsätzlich 
eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht. Sodann stimmt 
der Bauausschuss der Anschaffung des Spielturmes zu. Die 
Beschlussfassung erfolgt mit sechs Ja-Stimmen und einer 
Enthaltung.

4.2 Flüchtlingsunterkünfte: Die Vorsitzende informiert, dass 
in der Gemeinde mit relativ kurzer Vorlaufzeit Flüchtlinge un-
tergebracht werden müssen. Aus diesem Grund wird derzeit 
die Unterkunft in der Liebenzeller Straße nochmals renoviert 
und hergerichtet. Zudem prüft die Verwaltung derzeit auch 
andere geeignete Räumlichkeiten und ist für private An-
gebote sehr dankbar. Frau Dr. Wagner teilt mit, dass pro 
1.000 Einwohner ca. 13 Flüchtlinge erwartet werden. Für 
Neuhausen bedeutet dies, dass für ca. 68 Flüchtlinge eine 
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden muss. 10 Flücht-
linge sind bereits in der Gemeinde aufgenommen worden. 
Die Vorsitzende spricht die Bitte an das Gremium aus, freie 
Unterkünfte, die für diese Zwecke zur Verfügung gestellt 
werden können, der Gemeinde zu melden. Frau Dr. Wag-
ner möchte durch eine dezentrale Unterbringung vermeiden, 
dass die Hallen als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden 
müssen, da die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie be-
reits genügend Einbußen in Kauf nehmen mussten.

4.3 Wasserrechtliches Verfahren: Hauptamtsleiter Lutz ver-
liest hierzu ein Schreiben des Landratsamtes Enzkreis vom 
23. Februar 2022. Es wird die Wiedererteilung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis für die Teichanlage auf den Grund-
stücken der Gemarkung Steinegg (Flst. Nr. 267 – 272) be-
antragt. Die Erlaubnis war bis zum 31. Dezember 2020 
befristet. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken 
gegen die Wiedererteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Ohne weitere Aussprache stimmt der Bauausschuss der 
Wiedererteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zu. Die Be-
schlussfassung erfolgt einstimmig.

Abholung von Ausweispapieren
Alle Personalausweise, die bis zum 16.03.2022 und alle Rei-
sepässe, die bis zum 01.03.2022 beantragt wurden, liegen 
im Rathaus Neuhausen, Pforzheimer Str. 20, Zimmer 1, zu 
den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.
Bei Personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des Per-
sonalausweises der Erhalt des PIN-Briefes der Bundesdru-
ckerei Voraussetzung.
Die bisherigen Ausweisdokumente, die noch nicht abge-
geben wurden, müssen zur Vernichtung oder Entwertung 
mitgebracht werden.

Lärmaktionsplan in der Gemeinde Neuhausen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan in der 
Gemeinde Neuhausen gemäß § 7 der 34. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 30. März 2021 beschlossen, für die 
klassifizierten Straßen in den Ortsdurchfahrten der Gemeinde 
Neuhausen einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Der hierzu 
vom Ingenieurbüro Koehler & Leutwein aus Karlsruhe erstell-
te Planentwurf wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen 
Sitzung am 26. Oktober 2021 gebilligt und die Verwaltung 
beauftragt, die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke des Lärmaktionsplanes zu unterrichten und Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung der Planung zu geben.
Der Entwurf des Lärmaktionsplans liegt in der Zeit vom 11. 
April 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022 im Rathaus Neu-

hausen, Flur im Erdgeschoss, Pforzheimer Straße 20, 75242 
Neuhausen, während der üblichen Öffnungszeiten (Montag 
bis Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 Uhr 
– 18.30 Uhr) öffentlich aus. Jedermann kann die Unterlagen 
während der Dauer der Auslegung einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen (Ansprechpartner Zimmer 5). Der 
Entwurf des Lärmaktionsplanes kann auch auf der Homepage 
der Gemeinde Neuhausen (www.neuhausen-enzkreis.de Link: 
Lärmaktionsplan Gemeinde Neuhausen eingesehen werden.
Anregungen und Stellungnahmen zu den ausgelegten Un-
terlagen können bis einschließlich 13. Mai 2022 schriftlich, 
gerne auch per E-Mail (lutz@neuhausen-enzkreis.de) oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Neu-
hausen, Pforzheimer Straße 20, 75242 Neuhausen abgege-
ben werden.
Nach Ende des Beteiligungsverfahrens wird der Gemeinderat 
über die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
beraten und darüber entscheiden, inwieweit diese im Verfah-
ren berücksichtigt werden. Anschließend wird der endgültige 
Lärmaktionsplan vom Gemeinderat beschlossen.
Neuhausen, 28. März 2022
gez. Dr. Sabine Wagner
Bürgermeisterin

Öffentlichkeitsbeteiligung Starkregenanalyse
Am kommenden Montag findet um 18:00 Uhr eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zur erstellten Starkregenanalyse des 
Ingenieurbüros Wald und Corbe statt. Hierbei werden die 
Ergebnisse und die Risikoanlayse für einzelne Objekte vorge-
stellt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie die Damen 
und Herren des Gemeinderats können bei Interesse über 
folgenden Link gerne daran teilnehmen:
https://konferenzen.webex.com/konferenzen/j.php?MTID=me1
6b093b35a9bca66386e5cfa27befcd
Dieser Link ist ebenfalls über die Homepage der Gemeinde 
abrufbar.

Standesamtliche Mitteilungen

Geburten
am 15.03.2022 Elijah Gabriel Schirrmacher
     Eltern: Lisa und Frank Schirrmacher
     OT Hamberg

Sonstiges

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Rentensplitting: die Alternative zur Hinterbliebenenrente
Presseinformation der
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg
Ansprechpartner: Thomas Becker
Tel. 0711 848-23803
Mobil: 0160 4709492
E-Mail: presse@drv-bw.de
==============================================
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg  
informiert:
Rentensplitting: die Alternative zur Hinterbliebenenrente
==============================================
Häufig sind in der Ehezeit erworbene Rentenansprüche von 
Frauen und Männern unterschiedlich hoch. Was viele nicht 
wissen: Durch das Rentensplitting können Ehepaare diese 
Anwartschaften partnerschaftlich teilen und sich eine einkom-
mensunabhängige Alternative zur Witwen- oder Witwerrente 
schaffen. Außerdem soll damit die eigenständige Alterssiche-
rung von Frauen verbessert werden. Dies teilt die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg jetzt mit. 
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Beim Rentensplitting werden die in der Ehezeit erworbenen 
Ansprüche gleichmäßig auf beide Partner aufgeteilt und bei-
de so gestellt, als hätten sie während der Ehe gleich hohe 
Beiträge in die Rentenkasse gezahlt. Der Partner mit den hö-
heren Rentenanwartschaften gibt einen Teil seiner Ansprüche 
an den anderen Partner ab. Für das Splitting können sich 
Eheleute entscheiden, bei denen jeder mindestens 25 Jahre 
an rentenrechtlichen Zeiten zurückgelegt hat. Bedingung ist 
ferner, dass die Ehe entweder nach dem 31. Dezember 2001 
geschlossen wurde oder beide Partner nach dem 1. Januar 
1962 geboren worden sind. Die Splittingzeit beginnt jeweils 
mit dem Monat der Eheschließung und endet spätestens im 
Rentenalter oder wenn der Tod eines Ehepartners eintritt. 
Eine gemeinsame Erklärung beider Eheleute gegenüber der 
gesetzlichen Rentenversicherung ist notwendig, um das 
Splitting herbeizuführen. Da das Versicherungsleben beider 
Eheleute abgeschlossen sein muss, kann die Erklärung frü-
hestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt abgegeben wer-
den, an dem beide Partner die Regelaltersgrenze erreichen 
und Anspruch auf eine Altersvollrente haben. Innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Tod eines Ehepartners kann sich 
der Hinterbliebene auch noch allein für das Splitting und 
damit gegen eine Witwen- oder Witwerrente entscheiden. Ein 
Rentensplitting ist für alle Beteiligten verbindlich. Die Rege-
lungen zum Splitting gelten natürlich auch für eingetragene 
Lebenspartnerschaften sinngemäß. 
Mehr Informationen enthält die kostenlose Broschüre »Ren-
tensplitting – partnerschaftlich teilen«. Sie kann von der 
Internetseite www.deutsche-rentenversicherung-bw.de herun-
tergeladen oder als Papierversion bestellt werden (Telefon: 
0721 825-23888 oder E-Mail: presse@drv-bw.de). 
Den vorliegenden Text und weitere Informationen können Sie 
auf unserer Internetseite unter 
http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abrufen. 

Enzkreis
Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Weitere Presseinfos und Veranstaltungen des Landratsamtes 
Enzkreis finden Sie unter
www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles

Familiensonntag im Reuchlinmuseum  
am kommenden Wochenende
Goldader-Bildung e. V.

Familiensonntag im Reuchlin Museum 
am kommenden Sonntag, dem 3. April 
2022, 14:00 bis 17:00 Uhr.
Museumspädagogen gestalten am kom-
menden Sonntag mit Ihren Kindern und 
Ihnen einen Rundgang durch das Reuch-
lin-Museum bei der Schlosskirche.

Die Kinder erleben hautnah, wie Johannes Reuchlins hu-
manistische Weltsicht auch heute noch hochaktuell ist und 
versetzen sich in die Zeit des Mittelalters. Treffpunkt direkt 
beim Museum am Schlossberg.

Vorbereitung auf den Besuch mit dem Podcast #10 von 
Goldader-Bildung
Zu einem spannenden und kindgerechten Ausflug ins
„Museum Johannes Reuchlin“ nehmen uns Susanne Rein-
müller, die Beauftragte für Kulturelle Bildung der städtischen 
Museen, und Petra Gerster, Museumspädagogin und Lei-
terin einer städtischen Kita in Pforzheim, mit. Sie erzählen 
uns Spannendes über das Leben und die Gedanken von 
Johannes Reuchlin. Der Podcast ist eine gute Einstimmung 
für den Besuch des Museums unter: https://www.goldader-
bildung.de/podcast/

Zusatzveranstaltungen
Weitere Sonder-Veranstaltungen für Kita- und Grundschul-
gruppen können im Kulturamt unter Telefon 07231 392079 
gebucht werden

Infoabend am 5. April:  Die Stadt Pforzheim 
und der Enzkreis suchen Pflegefamilien zur 
Aufnahme von Kindern aus der Ukraine
(stp).Täglich kommen geflüchtete Menschen aus der Ukra-
ine in Pforzheim und im Enzkreis an. Manche Kinder oder 
Jugendliche sind allein, ohne ihre Eltern, auf der Flucht. Sie 
brauchen dringend Pflegefamilien, die ihnen ein Zuhause auf 
Zeit bieten können. Deshalb suchen die Jugendämter der 
Stadt Pforzheim und des Enzkreises Familien, Paare oder 
Singles, die sich vorstellen können, ein Kind zu betreuen 
und ihm Geborgenheit und Sicherheit zu geben.
Ausreichend Zeit und Platz, Einfühlungsvermögen, Erfahrun-
gen mit Kindern, eine stabile persönliche und familiäre Situ-
ation und eine Aufgeschlossenheit gegenüber einem anderen 
Kultur- und Sprachhintergrund gehören zu den Voraussetzun-
gen, wenn sich Menschen für die Kinder aus der Ukraine 
engagieren möchten. Die Pflegefamilien werden durch das 
Jugendamt begleitet und unterstützt.
Am Dienstag, 5. April, findet für alle Interessierten von 19.30 
Uhr bis 20.30 Uhr online ein Infoabend statt. Es besteht die 
Möglichkeit, unverbindlich teilzunehmen und mehr zu den 
Hintergründen, den Erwartungen und den Rahmenbedingun-
gen zu erfahren. Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte 
bei den Ansprechpartnerinnen in den Jugendämtern, um die 
Zugangsdaten für den Infoabend zu bekommen.
Eva.walsleben@pforzheim.de Tel. 07231/39 2578
Michelle.maly@enzkreis.de Tel. 07231/ 308 9186

Veranstaltungsreihe „Enzkreis Erleben“:  
Infos zu naturnahen Gärten in Heimsheim 
und Mönsheim - Ausstellung in der  
StadtBibliothek Heimsheim und  
Fleckenputzete in Mönsheim
Naturnahe Gärten sind ein wertvoller Lebensraum für viele 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Sie versorgen uns mit 
märchenhaften Genüssen, sind Oasen für den Menschen und 
tragen zum Artenschutz bei. Unter dem Titel „Naturnaher 
Garten – lebendige Vielfalt“ veranstaltet die StadtBibliothek 
Heimsheim von Samstag, 2. April bis einschließlich Freitag, 
24. Juli, eine Ausstellung in der Zehntscheune (Schlosshof 
16) in Kooperation mit der BUND-Ortsgruppe Heckengäu, 
dem OGV Heimsheim und dem vhs-Familientreff. Vor Ort 
erwartet die Besucher ein umfangreiches Angebot an Medi-
en und Infomaterialien, ergänzt um eine Fotoausstellung von 
Martin Häcker. 
Am Eröffnungssamstag gibt es zudem von 10 bis 13 Uhr 
einen Informationsstand der BUND-Ortsgruppe zu naturna-
her Gartengestaltung mit vielen praktischen Tipps sowie 
einer Samen-Tausch-Börse. Dazu wird fairer Kaffee und Tee 
angeboten. Die Ausstellung selbst kann jederzeit während 
der Öffnungszeiten der StadtBibliothek besichtigt werden. 
Für weitere Auskünfte zum Begleitprogramm steht das Team 
der StadtBibliothek unter Telefon 07033 137090 gerne zur 
Verfügung.
Ebenfalls am Samstag, 2. April, informiert die BUND Orts-
gruppe Heckengäu auch mit einem Stand von 9 bis 13 
Uhr am Freibadparkplatz in Mönsheim zur Gestaltung von 
naturnahen Gärten. Dort werden kostenlos heimische Blüh-
mischungen ausgegeben. Gleichzeitig findet in Kooperation 
mit der Gemeinde die Mönsheimer Fleckenputzete statt. 
Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Für Fragen 
steht Simone Reusch unter Telefon 07044 5152 gerne zur 
Verfügung.
Beide Angebote sind Teil der Veranstaltungsreihe „Enzkreis 
erleben“, die von der Stabsstelle Klimaschutz und Kreis-
entwicklung und dem Landwirtschaftsamt zusammengestellt 
wurde. Sie bietet bis Anfang Dezember ein kreisweites Pro-
gramm zu Landschafts-, Naturschutz-, Kultur- und Umwelt-
Themen. Viele Initiativen und Vereine haben sich zusammen-
getan, um für die Schönheit und Vielfalt der Kulturlandschaft 
im Enzkreis zu werben. 
Alle Veranstaltungen stehen in einem Programmheft, das im 
Landratsamt und in den Rathäusern der Enzkreis-Gemeinden 
ausliegt. Eine Übersicht ist auch im Internet unter
www.enzkreis.de/Enzkreis-erleben/Events eingestellt.
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Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hamberg

Abteilungsversammlung FFW Neuhausen Abt. Hamberg
Alle Kameraden der aktiven Wehr, der Altersabteilung, der 
Jugendfeuerwehr sowie alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung recht 
herzlich eingeladen, am Samstag, dem 02. April, um 19.30 
Uhr im "Grüner Wald" an der Hauptversammlung der FFW 
Neuhausen Abt. Hamberg teilzunehmen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Bericht des Jugendwartes
5.  Bericht des Kassiers
6.  Bericht der Kassenprüfer
7.  Bericht des Abteilungskommandanten
8.  Entlastung der Verwaltung
9.  Grußworte der Bürgermeisterin
10. Grußworte des Kommandanten
11. Wahlen
12. Verschiedenes
Manuel Buder
Schriftführer

Schulen

Verbandsschule im Biet
Gemeinschaftsschule
Telefon: 07234 / 980100 Telefax: 07234 / 980102
Website: www.vib-neuhausen.de
E-Mail: info@vib-neuhausen.de
Bürozeiten der Schule
Montag - Freitag 07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Kurzbericht über den Workshop im Rahmen der Kriminal-
prävention in den 9. Klassen
Bereits im letzten Jahr konnte mit Maximilian Pollux vom 
Verein Sichtwaisen e.V. ein Referent gefunden werden, der 
in den 9. Klassen über sein Leben als straffällig gewordener 
Jugendlicher und junger Erwachsener berichtet hatte. 

 
 Foto: Nitsche

Dies kam sehr gut an 
und entsprach genau 
dem Wunsch der Ju-
gendsozialarbeit an der 
Verbandsschule im Biet, 
ein Format im Bereich 
Prävention zu finden, das 
die Sprache der Jugend-
lichen spricht.
Am Donnerstag, den 17. 
März, konnte nun auch 
in den aktuellen 9. Klas-
sen dieser neue Baustein 
im Gesamtkonzept „Prävention“ an der ViB durchgeführt 
werden. In diesem Jahr und auch zukünftig wird Mehdi 
Askari mit den Jugendlichen reden und ihre Fragen beant-
worten. Mehdi erzählte authentisch und „real“ aus seiner 
Jugend mit Kriminalität und Gefängnis, falschen Kontakten 
und Entscheidungen, die er damals getroffen hatte. Die 
Schüler*innen lauschten gespannt, was er erlebt hat und wie 
sich eine falsche Entscheidung auf das ganze Leben eines 
Heranwachsenden und seiner Familie auswirken kann. Ver-
einzelt kamen Fragen seitens der Schüler*innen, die deutlich 
zeigten, dass sie dieses etwas „andere“ Format im Bereich 
Prävention sehr berührt und ihnen mit Sicherheit noch län-
gere Zeit Stoff zum Nachdenken bietet.

Mehdi Askari hat kein Bedürfnis, „cool“ zu wirken oder aus 
Vorsicht „Unwahrheiten“ zu erzählen, sondern kann durch 
seine Erzählungen und die Art, wie er mit der Klasse spricht, 
Reflexion und Selbstkritik bei den Zuhörern anregen, ohne 
den pädagogischen Zeigefinger zu heben.
Neben vielen Zitaten hat mich eines besonders getroffen 
und auch die Klasse wurde plötzlich ganz still: „Die Straße 
oder das Gefängnis machen keine Männer, sondern wenn 
überhaupt, dann brechen sie Dich!“ und: "Als junger Mann 
denkst Du, dadurch wirst du zum Mann, aber es verpasst 
dir einen Knacks, es bringt dir Depressionen und allerlei 
dunkle Dinge…es macht dich härter, aber nicht zum Mann.“ 
Welche Konsequenzen all dies für ihn hatte, zeigte Mehdi 
Askari eindrucksvoll und ehrlich auf.
Wichtig war und ist ihm aber vor allem zu zeigen, dass es 
wichtig ist, an sich zu glauben und trotz aller Widrigkeiten 
im Leben, egal ob durch oder in der Familie oder durch die 
Gesellschaft, die nicht gut zu dir ist, deinen Weg zu finden. 
Er hat ihn gefunden und imponierte dadurch den Jugend-
lichen. Irgendwann kam für Mehdi Askari der Entschluss, 
etwas für die Menschen zu tun und soziale Arbeit zu studie-
ren. Aber das ging nicht so einfach, sondern war ein harter 
Weg. Denn es hieß nach dem Knast einen Job finden und 
abends auf die Abendschule zu gehen, um das Fach-Abi 
nachzuholen. Doch er hat es geschafft! Nun ist er in Klas-
sen und Gruppen aktiv, teilt mit diesen seine Geschichte. 
Er betreut zudem junge Straffällige und erreicht mit dieser 
Arbeit so viel mehr, als er früher konnte, als es ihm wichtig 
war, „ein starker Mann mit Namen zu werden.“
Dass nicht nur ich als Jugendsozialarbeiterin aus pädagogi-
scher Sicht einen überaus positiven Eindruck hatte, zeigte 
kurz nach dem Workshop in der Pause folgendes Gespräch 
mit zwei Jungs aus Klasse 9, die sonst sehr kritisch und 
nicht einfach zu erreichen sind. Sie riefen mich zu sich und 
meinten: „Danke Frau Nitsche, dass Sie diesen Workshop und 
diesen Menschen organisiert haben für uns! Endlich spricht 
jemand unsere Sprache und wir fühlen uns angenommen, an-
statt belehrt. Dass Mehdi die Kurve in seinem Leben gekriegt 
hat und jetzt sowas macht, ist so stark.“ Auch das Feedback 
der Klassenlehrer*innen war sehr positiv und eröffnete ein 
Gespräch mit den Schüler*innen und mit mir.
In Zukunft wird dieses Modul fest installiert und ist bereits 
jetzt in Planung für das neue Schuljahr.
Danke Sichtwaisen e.V. für dieses Format!
Madeleine Nitsche

Madeleine Nitsche
Jugendsozialarbeit
Bildungsregionen Neuhausen & Tiefenbronn 
Verbandsschule im Biet:
Liebenzeller Straße 30
75242 Neuhausen-Steinegg
Tel: 07234 806 99 94 
Mobil: 0157-805 405 10

Aktuelles zu meiner Arbeit und den Projekten ist immer hier 
zu finden:
Webpräsenz auf Padlet: 
https://padlet.com/schulsozialvib/nitsche
Instagram:
http://www.instagram.de/schulsozialarbeit.vib
E-Mail:
madeleine.nitsche@miteinanderleben.de

Aus den Ortsteilen

ORTSTEIL NEUHAUSEN

Kindergarten Neuhausen
Pforzheimer Str. 37, 75242 Neuhausen, 
Leitung Jasmin Letsche
Tel. 07234/4354, E-Mail kita-neuhausen@neuhausen-enzkreis.de
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Bei strahlendem Sonnenschein...
….wollten wir Kinder euch mal zeigen, was wir so toll in 
unserem Kindergarten finden….

 

Zeit um mit den “Mädel´s abzuhängen”

 

Einfach mal (fast) unbeobachtet sein

 

Den eigenen Schatten zu entdecken

 
Zeit für den “Frühjahrsputz”

 

Mal schauen was in der Nachbarschaft so los ist

 
Zeit für “Gartenarbeit”

 Fotos: Kindergarten Neuhausen

…und das ist noch lange nicht alles, wie ihr euch bestimmt 
denken könnt. Bis bald!
Es grüßen die Kinder vom Kindergarten Neuhausen

ORTSTEIL SCHELLBRONN

Kindergarten Schellbronn
Lauwiesen 12, 75242 Neuhausen-Schellbronn, 
Leitung: Lolita Sabisch
Tel. 07234 4231, 
E-Mail: KiTa-Schellbronn@neuhausen-enzkreis.de

Zweite Krippengruppe in Schellbronn
Seit Januar gibt es in der 
Krippe in Schellbronn eine 
zweite Gruppe. Zu den 
Raupen gesellen sich nun 
die Glühwürmchen. Ak-
tuell kümmern sich zwei 
Erzieherinnen, Carolin Du-
czek und Jasmin Görgen, 
in der Glühwürmchen-
Gruppe um vier Kinder. 
Alle Kinder haben sich 
gut eingefunden und ge-
nießen die gemeinsame 
Zeit im Pfarrhaus. 
Stück für Stück wird die 
Gruppe nun mit neuen Kin-
dern aufgestockt. Ab Som-
mer wird Ramona Wolf, 
als weitere Erzieherin, das 
Team komplett machen. 
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Nachdem wir uns beschnuppert und kennengelernt haben, 
hat sich der Tagesablauf inzwischen eingespielt. Wir gehen 
gern raus in den Garten oder in die Natur, um diese zu 
erkunden und wir basteln und spielen viel in den neu ein-
gerichteten Räumen.

 

Auch für das gemeinsame Frühstück und Mittagessen sowie 
zum Vorlesen, Ausruhen und Schlafen bleibt genügend Zeit. 

 

Wir freuen uns auf alle weiteren Kinder, die zukünftig eine 
der beiden Krippengruppen besuchen werden. 

Soziale Einrichtungen

Krankenpflegeverein e.V.

Leistungsangebot des KPV
Der Krankenpflegeverein ergänzt die Leistungen des ambu-
lanten Pflegedienstes St. Josef, vor allem für Mensschen, 
die keinen Anspruch auf Leistungen der Kranken- oder Pfle-
gekasse haben.
Die Leistungen des KPV richten sich vorrangig an Mitglie-
der und sind grundsätzlich kostenlos.
Unser Leistungsangebot:
Beratung rund um die Pflegebedürftigkeit
Verleih von Hilfsmitteln (z.B. Rollstuhl, Rollator, Nachtstuhl)
Vermittlung weiterführender Dienste
Besuchsdienste
Fahr- und Begleitdienste für Notfälle
Kooperation mit dem ambulanten Hospizdienst
Preisnachlass auf Leistungen der Nachbarschaftshilfe des 
ambulanten Pflegedienstes St. Josef
Bevorzugte Aufnahme ins Landhaus für Senioren
Ansprechpartner:
Kerstin Köppen
Hauptstr. 4
75242 Neuhausen-Hamberg
07234 981123

Ambulanter 
Pflegedienst St. Josef
Ambulanter Pflegedienst St. Josef
Liebenzeller Straße 28
75242 Neuhausen
Tel.: 07234/9451201
Fax: 07234/9451210
E-Mail: sozialstation.sj@caritas-pforzheim.de
Pflegedienstleitung: Maria Gutsch
Stellv. Pflegedienstleitung: Elvira Maisenbacher

Wir unterstützen und bieten für die Gemeinde Neuhausen 
und den Stadtteil Pforzheim-Hohenwart an:
•	 Kranken-, Behandlungs- und Altenpflege
•	 Hauswirtschaftliche Versorgung
•	 Nachbarschaftshilfe
•	 Fahrdienste nach Absprache, gerne begleiten wir Sie bei 

Fahrten zu Ärzten oder sonstige Erledigungen
•	 Vermittlung weitergehender Hilfen
•	 unverbindliche Beratung zu Fragen pflegerischer Versor-

gung
•	 Betreuungs- und Entlastungsleistungen
•	 Palliativ Pflege sowie Kooperation mit dem Palliativnetz 

Pforzheim und Enzkreis
•	 Kooperation mit ambulantem Hospizdienst des Kranken-

pflegeverein Tiefenbronn
•	 24 Stunden Rufbereitschaft

Beratungsstelle Hilfen im Alter
Sprechzeiten: mittwochs von 14:00-16:00 Uhr oder nach 
Vereinbarung
in den Räumen des Ambulanten Pflegedienst St. Josef
Liebenzeller Straße 28
Neuhausen
Markus Schweizer, Dipl.Sozialarbeiter (FH) 
Tel.: 07231/128130
markus.schweizer@caritas-pforzheim.de

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Neuhausen

Kontaktdaten
Bereitschaftsleitung: Steffen Haug,Tel: 07234 9499372
leitung.neuhausen@drk-pforzheim.de
http://neuhausen.drk-pforzheim.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: DRK Ortsverein Neuhausen
Fragen bei Kleiderspenden unter Tel: 07234 9499372, Stef-
fen Haug

Krankenpflegeverein e. V.
Landhaus für Senioren St. Josef
Caritasverband Pforzheim e.V.
In Kooperation mit dem Krankenpflegeverein Tiefenbronn, 
dem ambulanten Pflegedienst St. Josef und dem Caritas-
verband Pforzheim betreuen wir Menschen am Lebensen-
de und Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung. Die 
geschulten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und ersetzen 
kein Pflegepersonal und hauswirtschaftliche Hilfen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne in der 
schweren Zeit des Lebens bei.

Kontakt: Krankenpflegeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn

Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal,
Tel. 07234 / 1419
Handy: 0162 / 5696532
E-Mail: info@krankenpflegeverein.de
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bwlv - Zentrum Pforzheim

Tabakentwöhnung:
Nächster Kurs ab Mittwoch, 04.05.2022 –
„Rauchfrei in den Sommer“
Der Abschied vom Glimmstängel fällt schwer.
Welcher Raucher und welche Raucherin wünscht sich nicht 
Gesundheit, Unabhängigkeit und Wohlbefinden, ohne den 
ungesunden Qualm?
Dass es ohne erklärten Nichtraucher-Wunsch, ohne Ausdau-
er und Durchhaltewillen nicht geht, ist bekannt. Fast jede(r) 
hat sich schon mutig in Eigenregie in das Unternehmen Ta-
bakentwöhnung gestürzt, viele erfolgreich. Die Botschaft ist 
also: Es ist zu schaffen! Andere haben sich ebenfalls voller 
Optimismus und Schwung dieser Aufgabe gestellt, bis die 
Realität und die Entzugserscheinungen sie wieder einholten. 
Das muss nicht so bleiben. Nikotinersatzstoffe, Akupunktur 
und neue Strategien können dabei helfen, das Unternehmen 
Tabakentwöhnung doch noch zum Erfolg zu bringen. Den-
noch fürchtet man oftmals den ersten Schritt, vom geliebt-
gehassten Laster zu lassen.
Das bwlv-Zentrum, Fachstelle Sucht in Pforzheim bietet hier 
als Unterstützung ab Mittwoch, 04. Mai 2022 von 17:00 Uhr bis 
18:30 Uhr, einen neuen Kurs „Nichtraucher in 6 Wochen“ an. 
Die beiden ersten Termine dauern etwa 2 Stunden. Kran-
kenkassen beteiligen sich teilweise an den Kosten.
Der Kurs wird (Stand heute) unter 3G-Regelung stattfinden, 
d.h. bitte den entsprechenden Nachweis (geimpft, genesen, 
getestet) mitbringen.
Nähere Informationen im bwlv-Zentrum, Fachstelle Sucht, in 
der Luisenstraße 54-56, im 1. Stock oder telefonisch unter 
der Nummer (07231) 139408-0.

Kirchen und  
religiöse Sondergemeinschaften

Katholische kirchliche Nachrichten  
für das Biet

Röm.-Kath. Kirchengmeinde Biet
Pfarramt St. Urban und Vitus
Kirchgasse 2, 75242 Neuhausen
Tel. Nr. 07234/4259, Fax: 07234/2352
E-Mail: info@kath-biet.de, Homepage: www.kath-biet.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro Neuhausen:

 
 Code: Röm.- 
Kath. Kirchenge-

meinde Biet

Kirchgasse 2, 75242 Neuhausen
Tel. 07234/4259, Fax: 07234/2352
Montag:  09.00 - 11.30 Uhr
Dienstag:  15.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch: keine Öffnungszeiten!
Donnerstag: 09.00 - 11.30 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro Tiefenbronn:
donnerstags von 15.00 - 17.30 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich an das Pfarrbüro 
Neuhausen wenden.

Pastoralteam:
Leiter: Pfarrer Wolfgang Kribl, w.kribl@kath-biet.de  
Pfarrer i.R.: Joachim Grunwald, St. Josef, Steinegg
Gemeindereferentin: Silke Nofert-Steigert, 
s.nofer-steigert@kath-biet.de, Tel. 07234/4308

Taufen:
Tauftermine können beim Pfarramt erfragt werden.
An den Öffnungszeiten sind wir telefonisch für Sie da! Sie 
können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Von persön-
lichen Besuchen bitten wir abzusehen! 
Falls Sie aber doch zwingend im Pfarrbüro vorbeikommen 
müssen, vereinbaren Sie bitte vorher telefonisch einen Ter-
min. 
Bei einem Besuch ist das Tragen einer FFP2-Maske erfor-
derlich, ebenfalls in unseren Kirchen.

Gottesdienste und Infos:

Donnerstag, den 31.03.2022, Donnerstag der 4. Woche der 
Fastenzeit
18.00 Uhr Neuhausen Eucharistiefeier  

Freitag, den 01.04.2022, Freitag der 4. Woche der Fastenzeit
11.00 Uhr Tiefenbronn Gottesdienst (Pfr. Kribl) im Haus 
Schauinsland
18.00 Uhr Lehningen Eucharistiefeier
† Requiem für Gerda Baier  

Samstag, den 02.04.2022, Hl. Franz von Paola
15.00 Uhr Mühlhausen Beichtgelegenheit in der Sakristei. 
Zugang über den Altarraum (Pfr. Kribl)
16.30 Uhr Neuhausen Beichtgelegenheit Zugang zum 
Beichtzimmer über den Altarraum (Pfr. Kribl)  

Sonntag, den 03.04.2022, 5. Fastensonntag
MISEREOR-Kollekte einschl. Fastenopfer der Kinder
09.00 Uhr Neuhausen Eucharistiefeier
10.30 Uhr Steinegg Eucharistiefeier

MISEREOR Fastenaktion 2022

 
 Grafik: Misereor

Ihre Spende können Sie direkt auf 
das Konto von MISEREOR über-
weisen:
Spendenkonto: IBAN: 
DE 75 3706 0193 0000 1010 10
(Misereor-Hilfswerk)
oder Sie nutzen die Spendentüten, 
die in unseren Kirchen ausliegen.

oder Sie überweisen Ihre Spende direkt auf das Konto der 
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Biet: 
IBAN: DE 87 6669 2300 0033 4243 37
Bitte geben Sie beim Verwendungszweck: „Misereor“ an. 
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, vermerken 
Sie dies bitte mit Ihrer Adresse auf den Überweisungsträger!
Vielen Dank für Ihre Spende!

4,90 �für 1 Monat Konradsblatt  plus gratis Schutzengel- Einkaufswagenchip

PROBE-LESEN

»JETZT PROBE LESEN!«

Direkt online 
bestellen!
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Das Konradsblatt in neuem Gewand 
JÜNGER. FRISCHER. KOMMUNIKATIV.

 
  Probe-Lese-Angebot   
Einmaliger Sonderpreis  

  »Schutzengel« gratis   
Praktischer Einkaufswagenchip  

  Einfach & bequem   
Lieferung endet automatisch

  Sofort bestellen   
0721 9545-0 
vertrieb@konradsblatt.de

 
 Plakat: Konradsblattredaktion

Ostern entdeckt mit Kindern – eine Entdeckungsreise rund 
um Hamberg

 
 Foto: pixabay

Weißt du wann Ostern ist?
Immer an einem anderen Da-
tum - warum eigentlich?
Das kannst du auf einem Le-
sespaziergang herausfinden. Du 
startest im Kirchgarten der Kirche 
in Hamberg. Dort bekommst du 
eine Wegkarte, die dir die kleine 
Wanderung (ca. 2 km) mit den 
einzelnen Stationen zeigt. Auf 

dem Weg liest du Stück für Stück das Bilderbuch „Das Oster-
küken“, spielst und bastelst. Am Ziel in der alten Kirche kannst 
du einen Ostergarten entdecken und diesen mitgestalten.

Wir freuen uns auf Dich und  
wünschen dir viel Freude beim Entdecken.

Lesespaziergang von Palmsonntag bis Ostermontag:
täglich von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr sind die Stationen auf-
gebaut


